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RS OGH 1996/9/10 5Ob2202/96a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1996

Norm

GBG §85 Abs2

GBG §98

Rechtssatz

Es bildet keinen Abweisungsgrund, wenn eine Machthabervollmacht zwar in dem im Antrag enthaltenen

Beschlußentwurf nicht ausdrücklich als Eintragungsgrundlage bezeichnet, aber im Rubrum des Gesuches angeführt

und diesem beigelegt ist.

Entscheidungstexte

5 Ob 2202/96a
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